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lege) vorgenomm en w ird. Zwischen Betrug und U rkundenfälschung w ird 
in solchen Fällen in der Regel T ateinheit (§ 63) vorliegen. Zwischen einer 
B etrugshandlung und einer vorsätzlichen Verletzung der P reisbestim m un
gen gern. § 170 besteht ebenfalls Tateinheit.

Beim Vorliegen von Betrug und § 176 ist § 176 als das spezielle Gesetz 
anzuw enden (Gesetzeskonkurrenz).

7. Versuch liegt vor, w enn m it der Täuschungshandlung in der Absicht, 
sich oder anderen dadurch rechtsw idrige Verm ögensvorteile zu ver

schaffen, zum indest begonnen w urde, auch w enn sich der andere nicht 
täuschen oder irfeführen  ließ.

§ 160
Verfehlung zum  Nachteil sozialistischen Eigentums
Wer einen Diebstahl oder Betrug zum Nachteil sozialisti

schen Eigentums begeht, der unter Berücksichtigung aller Um
stände der Tat wie des Schadens, der Schuld des Täters und 
seiner Persönlichkeit geringfügig ist, wird wegen einer Ver
fehlung zur Verantwortung gezogen.

1. § 160 konkretisiert fü r die Eigentumsverfehlung die K riterien  des § 4.
Dabei w ird  bestim m t, daß das M erkm al „unbedeutende A usw irkun

gen der Tat und der Schuld des T äters“ bei der E igentum sverfehlung die 
Prüfung erfordert, ob un ter Berücksichtigung a ller U m stände der Tat der 
Diebstahl oder Betrug geringfügig ist.

Das M erkm al der G eringfügigkeit muß sowohl nach der Höhe des Scha
dens als auch der Schuld des Täters beurte ilt werden. Schließlich ist auch 
die W ürdigung der gesam ten Persönlichkeit des Täters entsprechend den 
K riterien  des § 61 Abs. 2 m it ausschlaggebend, ob eine V erfehlung vorliegt.

F ü r die Feststellung, ob der Schaden geringfügig ist, b ietet § 1 Abs. 2 der
1. DVO zum EG StGB v. 1.2.68 — Verfolgung von V erfehlungen — 
(GBl. II S. 89) — ein K riterium . Danach w ird von einer Schadensgrenze von 
50,— M ausgegangen, die nicht wesentlich überschritten sein darf. Wichtig 
ist dabei, daß nicht n u r der verursachte, sondern auch der beabsichtigte 
Schaden fü r die Bemessung dieser Schadensgrenze ausschlaggebend ist. 
Diese Schadensgrenze ist kein absolutes K riterium  und ist zur Schuld und 
Persönlichkeit des Täters in Beziehung zu setzen. Schließlich ist auch zu 
berücksichtigen, in w elcher S ituation sich der Geschädigte befand. So kann 
durchaus bei einem  Diebstahl w ichtiger M aterialien oder Gegenstände, die 
zw ar nicht die 50-M ark-Grenze erreichen, aber im konkreten Fall von 
großer Bedeutung sind, schon ein Vergehen vorliegen.

Zur Einschätzung der Schuld und Persönlichkeit des Täters bei Eigen
tum sverfehlungen w eist § 1 Abs. 2 le tzter Satz der 1. DVO darauf hin, daß 
es sich in der Regel nu r um  eine erstm alige T at handeln darf.


